
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2025/12/16 6Ob133/13x;
2Ob35/16k; 2Ob175/17z;

6Ob235/18d; 8Ob55/19z; 10Ob33/20f;
6Ob129/21w;

 JUSLINE Entscheidung
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Norm

ZPO §52

1. ZPO § 52 heute

2. ZPO § 52 gültig ab 01.07.2011 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 111/2010

3. ZPO § 52 gültig von 01.01.1898 bis 30.06.2011

Rechtssatz

Hat das Erstgericht von der ihm zur Verfügung stehenden Möglichkeit eines Kostenvorbehalts keinen Gebrauch

gemacht, wohl aber das Berufungsgericht sowohl hinsichtlich der Kosten des Verfahrens erster Instanz als auch

hinsichtlich der Kosten des Berufungsverfahrens, ist daran auch der Oberste Gerichtshof gebunden. Nach § 52 Abs 3

ZPO hat das Erstgericht die Kosten des Rechtsmittelverfahrens zu bestimmen.Hat das Erstgericht von der ihm zur

Verfügung stehenden Möglichkeit eines Kostenvorbehalts keinen Gebrauch gemacht, wohl aber das Berufungsgericht

sowohl hinsichtlich der Kosten des Verfahrens erster Instanz als auch hinsichtlich der Kosten des Berufungsverfahrens,

ist daran auch der Oberste Gerichtshof gebunden. Nach Paragraph 52, Absatz 3, ZPO hat das Erstgericht die Kosten

des Rechtsmittelverfahrens zu bestimmen.
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